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Verordnung
über die Verbesserung der Arbeit auf dem Gebiet 

Arbeit und Löhne.
\

1 Vom 13. Februar 1958

In Durchführung des Gesetzes vom 11. Februar 1958 
über die Vervollkommnung und Vereinfachung der 
Arbeit des Staatsapparates in der Deutschen Demokra
tischen Republik (GBl. I S. 117), durch das die Volks
kammer die ihr vom Zentralkomitee der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands und vom Minister
rat der Deutschen Demokratischen Republik vorgeleg
ten Materialien über die Verbesserung der Arbeit auf 
dem Gebiet Arbeit und Löhne billigte, wird auf 
Grund des § 16 des Gesetzes folgendes verordnet:

I.

1. Es wird in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaf
ten ein Komitee für Arbeit und Löhne gebildet.

1
2. Das Komitee setzt sich aus leitenden Funktionären 

der wichtigsten Wirtschaftszweige und der Ge
werkschaften zusammen. Die Mitglieder des Komi
tees werden vom Ministerpräsidenten berufen.

3, Der Vorsitzende des Komitees ist Mitglied des 
Ministerrates. Das Komitee für Arbeit und Löhne 
ist ein Organ des Ministerrates.

II.
Das Komitee für Arbeit und Löhne wird gebildet 

mit dem Ziel, durch seine Maßnahmen zur Sicherung 
eines raschen Wachstums der Arbeitsproduktivität bei
zutragen, um eine ständige Verbesserung der Lebens
und Arbeitsbedingungen der Werktätigen zu gewähr
leisten,

1. Das Komitee für Arbeit und Löhne hat durch die 
Ausarbeitung von Grundsätzen und operativ durch 
die Kontrolle ihrer Durchführung insbesondere 
Einfluß zu nehmen auf

ein richtiges Verhältnis zwischen dem Wachstum 
der Arbeitsproduktivität und der Entwicklung 
der Durchschnittslöhne;

die Erhöhung der Wirksamkeit des materiellen 
Anreizes zur Steigerung der Arbeitsproduk
tivität;

- die Versorgung der wichtigsten Wirtschafts
zweige mit Arbeitskräften.


